
 

Neufassung der Vereinssatzung des SRC 1896 Viernheim 

 
§ 1 (Name und Sitz)  

 

Der Verein führt den Namen Stemm- und Ringclub 1896 Viernheim e.V..  

Er ist seit dem 18.09.1969 im Vereinsregister eingetragen und trägt dann den Zusatz "e.V."  

Der Sitz des Vereins ist Viernheim 

 

§ 2 (Geschäftsjahr)  

 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

 

§ 3 (Zweck des Vereins)  

 

(1)  Der Zweck und die Ziele des Vereins sind die Ausübung und Förderung des Sports als 

Mittel zur körperlichen und sittlichen Festigung, sowie die Hebung der allgemeinen 

Volksgesundheit.  

(2)  Besonderes Anliegen ist deshalb die Ausbildung von Jugendlichen in den 

schwerathletischen und kampfsportlichen Disziplinen  

(3)  Der Vereinszweck wird erreicht insbesondere durch:  

 

• Regelmäßiger Trainingsbetrieb im Kinder, Jugend und Erwachsenenbereich im 

Ringsport, Gewichtheben und Fitness  

• Teilnahme und Ausrichtung von Turnieren und Meisterschaften  

• Teilnahme von Sportmannschaften am Ligabetrieb 

 

§ 4 Selbstlose Tätigkeit/Mittelverwendung  

 

1)  Der Stemm- und Ringclub Viernheim e.V. mit Sitz in Viernheim verfolgt 

ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

„steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  

(2)  Mittel dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine 

sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

(3)  Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.  

(4)  Zuwendungen an den Verein aus zweckgebundenen Mitteln des Landessportbundes, 

des zuständigen Landesfachverbandes oder einer anderen Einrichtung oder Behörde 

dürfen nur für die vorgeschriebenen Zwecke Verwendung finden.  

(5)  Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 

 

  



§ 5 Mitglieder  

 

Vereinsmitglieder können natürliche Personen oder juristische Personen werden 

 

(1)  Der Verein besteht aus aktiven Mitgliedern, passiven Mitgliedern und 

Ehrenmitgliedern.  

(2)  Aktive Mitglieder sind Mitglieder, welche die sportlichen Angeboten des Vereins 

nutzen und aktiv Sport im Verein betreiben.  

(3)  Passive Mitglieder sind Mitglieder, welche die Aufgaben und Ziele des Vereins 

fördern, aber keinen Sport im Verein betreiben.  

(4)  Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt unter den Voraussetzungen des § 13.  

(5)  Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt (§ 11) oder Ausschluss (§ 11).  

 

.§ 6 Erwerb der Mitgliedschaft 

 

(1)  Mitglied des Vereins kann jede unbescholtene natürliche Person ohne Rücksicht auf 

Beruf, Abstammung, Geschlecht und Weltanschauung werden.  

(2)  Der Antrag zur Aufnahme in den Verein ist auf einem dafür besonders vorgesehenen 

Vordruck schriftlich beim Vorstand einzureichen. Minderjährige müssen die 

Zustimmung ihrer (ihres) gesetzlichen Vertreter(s) nachweisen.  

(3)  Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit. Er ist nicht 

verpflichtet, etwaige Ablehnungsgründe bekanntzugeben. 

 

§ 7 Aufnahmefolgen 

 

(1) Mit der Aufnahme durch den Vorstand beginnt die Mitgliedschaft.  

(2) Ggf. von der Mitgliedsversammlung festgesetzte Aufnahmegebühren werden mit der 

Aufnahme fällig.  

(3) Jedes neue Mitglied erhält auf Verlangen ein Exemplar der Satzung vom Vorstand. Es 

verpflichtet sich durch seinen Beitritt zur Anerkennung der Satzung. 

 

§ 8 Rechte der Mitglieder 

 

(1) Sämtliche Mitglieder haben Anspruch darauf, die Einrichtungen des Vereins nach 

Maßgabe der Satzung und der von den Vereinsorganen gefassten Beschlüsse und 

getroffenen Anordnungen zu benutzen und an den Veranstaltungen des Vereins 

teilzunehmen. Den passiven Mitgliedern steht jedoch das Recht, an den sportlichen 

Angeboten teilzunehmen, nicht zu. 

(2) Alle Mitglieder (§ 5) genießen im Übrigen alle Rechte, die sich aus der Satzung des 

Vereins ergeben. Sie haben das aktive Wahlrecht sofern sie das 16. Lebensjahr und das 

passive Wahlrecht sofern sie das 18. Lebensjahr vollendet haben. Alle 

wahlberechtigten Mitglieder haben in der Mitgliederversammlung gleiches 

Stimmrecht.  

(3)  Die jugendlichen nicht stimmberechtigten Mitglieder haben das Recht, an der 

Mitgliederversammlung als Zuhörer teilzunehmen.  

(4)  Ehrenmitglieder haben alle Rechte eines aktiven Mitglieds. Sie sind von der 

Beitragsleistung befreit. 

 

 

 

 



§ 9 Pflichten der Mitglieder 

 

(1)  Sämtliche Mitglieder haben die sich aus der Satzung und den Beschlüssen der 

Vereinsorgane ergebenden Pflichten zu erfüllen. Sie sind verpflichtet, die sportlichen 

Bestrebungen und Interessen des Vereins nach Kräften zu unterstützen.  

(2)  Sämtliche Mitglieder mit Ausnahme der Ehrenmitglieder sind zur Beitragszahlung 

verpflichtet (§ 10) 

 

§ 10 Beitrag 

 

(1)  Alle aktiven und passiven Mitglieder haben Jahresbeiträge zu zahlen. Neu 

aufgenommene Mitglieder zahlen ggf. mit dem ersten Beitrag eine Aufnahmegebühr.  

(2)  Die Höhe und den Zeitpunkt der Fälligkeit von Beiträgen sowie die Höhe der 

Aufnahmegebühren beschließt die Mitgliederversammlung (§ 15). Rückwirkende 

Beitragserhöhungen sind generell ausgeschlossen.  

(3)  Mitglieder, die den Beitrag nach Fälligkeit nicht entrichtet haben, werden gemahnt. 

Nach zweimaliger erfolgloser Mahnung können sie nach § 11 ausgeschlossen werden.  

(4)  Der Vorstand kann unverschuldet in Not geratenen Mitgliedern die Zahlung der 

Aufnahmegebühr und der Beiträge stunden, in besonderen Fällen auch ganz oder 

teilweise erlassen 

 
§ 11 Austritt  

 

(1)  Die Mitgliedschaft kann durch schriftliche Erklärung zum Jahresende gekündigt werden. 

Die Kündigung muss dem Vorstand spätestens zum 15. November zugestellt werden.  

(2)  Für das laufende Jahr bereits entrichtete Mitgliedsbeiträge können nicht zurückverlangt 

werden. 

 
 

§ 12 Ausschluss  

 

(1)  Durch Beschluss des Gesamtvorstandes mit einer 2/3 Mehrheit aller Vorstandsmitglieder 

kann ein Mitglied aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn ein wichtiger Grund 

vorliegt. Ausschließungsgründe sind insbesondere:  

 

a) grobe Verstöße gegen Satzung und Interessen des Vereins sowie gegen Beschlüsse 

und Anordnungen der Vereinsorgane  

b)  schwere Schädigungen des Ansehens des Vereins  

c)  unehrenhaftes Verhalten innerhalb und außerhalb des Vereins  

d) Nichtzahlung des Beitrags nach zweimaliger Mahnung (§ 10)  

 

(2)  Vor der Beschlussfassung ist dem betroffenen Mitglied Gelegenheit zur Äußerung zu 

geben.  

(3)  Der Ausschluss ist dem betroffenen Mitglied durch eingeschriebenen Brief mitzuteilen.  

(4)  Gegen den Beschluss des Vorstandes steht dem Mitglied innerhalb von zwei Wochen nach 

der Zustellung das Recht der Berufung bei der nächsten ordentlichen 

Mitgliederversammlung zu. Bis dahin ruht die Mitgliedschaft.  

(5)  Bestätigt die Mitgliederversammlung den Ausschluss des Mitglieds, steht diesem der 

ordentliche Rechtsweg offen.  

 

 

 

 



§ 13 Ehrungen  

 

(1)  Für besondere Verdienste um den Verein und um den Sport können verliehen werden:  

a) die Vereinsnadel in Silber für 25 jährige ununterbrochene Mitgliedschaft  

b)  die Vereinsnadel in Gold für 40 jährige ununterbrochene Mitgliedschaft  

c)  besondere Auszeichnungen für außergewöhnliche Verdienste für den Verein oder 

den Sport im Allgemeinen  

d) die Ehrenmitgliedschaft für 40 jährige ununterbrochene Mitgliedschaft und 

besondere Verdienste für den Verein.  

 

(2) Die Verleihung von Vereinsnadeln und der Ehrenmitgliedschaft werden vom 

Gesamtvorstand mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 

beschlossen.  

(3)  Die beschlossenen Ehrungen sind vom Vorstand in einem feierlichen Rahmen zu 

vollziehen.  

 

  



C. Organe des Vereins  

 

§ 14 Vereinsorgane  

 

(1)  Die Organe des Vereins sind:  

a) Die Mitgliederversammlung als oberstes Organ  

b) Der Vorstand  

c) Der Gesamtvorstand.  

(2)  Die Belange der Jugendlichen sind in der Jugendordnung des Vereins geregelt, aus der 

auch deren Organe hervorgehen.  

 

§ 15 Mitgliederversammlung  

 

(1)  Die Mitgliederversammlung besteht aus den anwesenden, stimmberechtigten Mitgliedern 

des Vereins (§ 8 Abs. 2).  

(2)  Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der 1.Vorsitzende des Vorstandes, bei 

seiner Verhinderung ein Vertreter aus dem Vorstand.  

(3)  Eine ordentliche Mitgliederversammlung muss einmal jährlich vom Vorstand einberufen 

werden. Sie soll im ersten Viertel des Jahres stattfinden.  

(4)  Die Einberufung zu einer Mitgliederversammlung hat spätestens zwei Wochen vorher 

durch Veröffentlichung im Vereinsanzeiger des „Viernheimer Tageblatts“ und schriftlich 

z.B. Brief; per Mail an alle Mitglieder unter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen.  

(5)  Anträge zur Tagesordnung sind spätestens eine Woche vor der Versammlung beim 

Vorstand schriftlich mit kurzer Begründung einzureichen.  

 

§ 16 Aufgaben der Mitgliederversammlung  

 

Der Mitgliederversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:  

a)  die Entgegennahme und Genehmigung des schriftlichen Geschäftsberichtes des 

Vorstandes und des Rechnungsabschlusses,  

b)  die Entlastung des Kassenwartes und des Gesamtvorstandes,  

c)  die Beschlussfassung über den Jahresvorschlag,  

d)  die Bestellung und Amtsenthebung der Mitglieder des Vorstandes ausgenommen 

  der Nachfolgerbestellung gemäß § 20 Abs. 3,  

e)  Die Festsetzung von Mitgliedsbeiträgen und Aufnahmegebühren,  

f)  die Bestellung und Amtsenthebung von zwei Rechnungsprüfern,  

g)  die Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft,  

h)  die Beschlussfassung über Satzungsänderungen und die freiwillige Auflösung des 

Vereins,  

j)  die Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehende 

Fragen und Anträge.  

 

§ 17 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung  

 

(1)  Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn 

mindestens 15 stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Bei Beschlussunfähigkeit 

muss der Vorstand innerhalb von 4 Wochen eine zweite Versammlung mit derselben 

Tagesordnung einberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 

Mitglieder beschlussfähig. In der Einladung zu der zweiten Versammlung ist auf die 

besondere Beschlussfähigkeit hinzuweisen.  

 
 



(2)  Sofern das Gesetz oder diese Satzung nichts Anderes bestimmen, erfolgt die 

Beschlussfassung mit einfacher Mehrheit der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder. 

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden. Ungültige Stimmen 

und Stimmenthaltungen werden nicht berücksichtigt.  

(3)  Zur Beschlussfassung über Satzungsänderungen ist eine 2/3 Mehrheit der erschienenen 

stimmberechtigten Mitglieder erforderlich.  

(4)  Zur Beschlussfassung über die freiwillige Auflösung des Vereins ist eine 3/4 Mehrheit 

der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. Der Verein kann jedoch nicht 

aufgelöst werden, solange zehn Mitglieder zu seiner Weiterführung entschlossen sind.  

(5)  Zur Änderung des Zwecks des Vereins ist die Zustimmung aller stimmberechtigten 

Mitglieder erforderlich.  

(6)  Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten hat. Ungültige 

Stimmen und Stimmenthaltungen bleiben unberücksichtigt. Hat niemand mehr als die 

Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten, so findet eine Stichwahl zwischen den 

beiden Kandidaten statt, die die meisten Stimmen erhalten haben. Gewählt ist derjenige, 

der bei der folgenden Wahl die meisten Stimmen erhält. Ergibt der zweite Wahlgang 

Stimmengleichheit so entscheidet das Los.  

(7)  Abstimmungen erfolgen offen. Soll eine Abstimmung geheim erfolgen, so müssen dies 

mindestens 3 stimmberechtigte Mitglieder beantragen.  

(8)  Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 

aufzunehmen. Dieses ist von dem die Versammlung leitenden Vorsitzenden und dem 

Schriftführer zu unterzeichnen.  

 

§ 18 Außerordentliche Mitgliederversammlung  

 

(1)  Der Vorstand kann jederzeit von sich aus eine außerordentliche Mitgliederversammlung 

einberufen.  

(2)  Auf schriftliches Verlangen von mindestens 10% aller stimmberechtigten Mitglieder muss 

der Vorstand unter Angabe der vorgeschlagenen Tagesordnung eine außerordentliche 

Mitgliederversammlung einberufen.  

(3)  Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die Vorschriften der §§ 15 bis 17 

entsprechend.  

 

§ 19 Der vertretungsberechtigte Vorstand  

(1)  Der vertretungsberechtigte Vorstand (§ 26 BGB) besteht aus 4 bis 5 Vorstandsmitgliedern: 

dem 1. Vorsitzenden, dem Vorstand Geschäftswesen, dem Vorstand Kassenwesen, dem 

Vorstand Sportwesen und dem Vorstand bei bes. Bedarf.  

(2)  Jedes Vorstandsmitglied ist je einzeln zur Vertretung berechtigt.  

(3)  Rechtshandlungen, die den Verein zu Leistungen von mehr als 1500 € verpflichten, 

bedürfen der Zustimmung des Gesamtvorstandes.  

 

§ 20 Der Gesamtvorstand  

 

(1)  Der Gesamtvorstand besteht aus dem Vorstand (§ 19), dem Schriftführer, dem technischen 

Leiter, dem Marketing Team (bis zu 5 Personen die sich das Stimmrecht teilen), den 

Jugendleiter und 6-8 Beisitzern.  

(2)  Die Wahl des Vorstandes mit Ausnahme des Jugendleiters erfolgt durch die ordentliche 

Mitgliederversammlung auf die Dauer von 2 Jahren. Die Wahl des Jugendleiters erfolgt 

durch die Jugendversammlung (siehe Jugendordnung). 
Die ordentliche Amtszeit beträgt 2 Jahre.  
Die Wahl der Vorstandsmitglieder erfolgt wechseljährig versetzt:  
 
a)  Ungerade Jahre: Vorstand Sportwesen, den Vorstand Kassenwesen, Vorstand bei 
  bes. Bedarf, techn. Leiter und den 6-8 Beisitzern.  



b)  Gerade Jahre: 1. Vorsitzender, Vorstand Geschäftswesen, Schriftführer und Team 
Marketing.  

 

Der Vorstand bleibt bis zur Wahl eines neuen Vorstands im Amt. d  
 

(3)  Scheiden Vorstandsmitglieder vor dem Ablauf ihrer Amtsdauer aus, so ist der 

Gesamtvorstand befugt, bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung Nachfolger 

einzusetzen.  

(4)  Scheiden zwei oder mehr Vorstandsmitglieder des Vorstands (§ 20) vor dem Ablauf ihrer 

Amtsdauer aus, so ist innerhalb von 4 Wochen eine außerordentliche 

Mitgliederversammlung einzuberufen. 

 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand 

  

§ 21 Aufgaben des Gesamtvorstandes  

 

Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Er ist für alle Aufgaben zuständig, die nicht durch 

Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinen Wirkungskreis fallen 

insbesondere folgende Angelegenheiten:  

 

a)  Die Vorbereitung der Mitgliederversammlung  

b)  Die Einberufung und Leitung der ordentlichen und der außerordentlichen 

Mitgliederversammlungen  

c)  Die ordnungsgemäße Verwaltung und Verwendung des Vereinsvermögens, 

letzteres mit Ausnahme im Falle des Vereinsendes  

d)  Die Aufnahme und der Ausschluss von Vereinsmitgliedern  

 

§ 22 Vorstandssitzungen 

  

(1)  Eine Vorstandssitzung muss einberufen werden, wenn mindestens drei 

Vorstandsmitglieder dies unter Angabe von Gründen verlangen.  

(2)  Die Einberufung zu Sitzungen erfolgt schriftlich, mündlich oder fernmündlich.  

(3)  Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Vorstandsmitglieder eingeladen worden sind, 

zwei Mitglieder des Vorstandes (§ 19) und insgesamt mehr als die Hälfte der 

Gesamtvorstandsmitglieder anwesend sind.  

(4)  Beschlüsse sind mit der absoluten Mehrheit der Vorstandsmitglieder zu treffen.  

(5)  Über den Verlauf und die Beschlüsse der Vorstandssitzung ist ein Protokoll zu fertigen, 

das vom Schriftführer und von dem die Sitzung leitenden Vorsitzenden zu unterzeichnen 

ist.  

§ 23 Rechnungsprüfung  

 

(1)  Die Mitgliederversammlung wählt für die Amtsdauer des Vorstandes zwei 

Rechnungsprüfer.  

(2)  Die Rechnungsprüfer haben das Recht, die Vereinskasse und die Buchführung jederzeit zu 

überprüfen. Über das Ergebnis ihrer Prüfungen haben sie den Vorstand zu informieren und 

der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten.  

(3)  Die Rechnungsprüfer dürfen dem Vorstand nicht angehören.  

  



D. Schlussbestimmungen 

  

§ 24 Haftpflicht  

 

Für die beim Spielbetrieb, bei Sportveranstaltungen und beim Training, sowie bei An- und 

Abfahrten zu diesen Veranstaltungen, entstehende Personen- und Sachschäden haftet der Verein 

gegenüber seinen Mitgliedern nicht. Für Sachverluste auf Sportplätzen, in Sporthallen und in 

Umkleideräumen haftet der Verein den Mitgliedern gegenüber ebenfalls nicht.  

 

§ 25 Das Vereinsende  

 

(1)  Die Auflösung des Vereins kann nur in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 

mit der erforderlichen Stimmenmehrheit beschlossen werden.  

(2)  Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der 1. Vorsitzende und 

der Kassierer zu Liquidatoren ernannt. Die Rechte und Pflichten der Liquidatoren 

bestimmen sich nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 47 ff BGB).  

(3)  Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke, fällt 

das Vermögen des Vereins an die Stadt Viernheim, die es unmittelbar und ausschließlich 

für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.  

(4)  Gleiches gilt, wenn der Verein aus einem sonstigen Grund aufgelöst wird oder seine 

Rechtsfähigkeit verliert.  

(5)  Sollte die Auflösungsversammlung beschließen, das vorhandene Vermögen einer anderen 

Vereinigung zu übertragen, so ist dieser Beschluss erst nach der Genehmigung durch das 

zuständige Finanzamt wirksam.  

 

§ 26 Inkrafttreten der Satzung  

 

Durch die vorstehende, in der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 14.Apr.2026 

beschlossene Satzung erlischt die in der ordentlichen Mitgliederversammlung 02. Juli 2021 

errichtete Satzung.  

 

§ 27 Salvatorische Klausel  

 

Sollten Bestimmungen dieser Satzung oder eine künftig in ihn aufgenommenen Bestimmung ganz 

oder teilweise rechtsunwirksam oder nicht durchführbar sein, so soll hierdurch die Gültigkeit der 

übrigen Bestimmungen der Satzung nicht berührt werden. Das gleiche gilt, soweit sich 

herausstellen sollte, dass die Satzung eine Regelungslücke enthält. Anstelle der unwirksamen oder 

undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung 

gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was der Verein gewollt hat oder 

nach dem Sinn und Zweck der Satzung gewollt hätte, sofern sie bei Abschluss der Satzung oder 

bei der späteren Aufnahme einer Bestimmung den Punkt bedacht hätte. Dies gilt insbesondere für 

die Anerkennung als steuerbegünstigte Körperschaft  

 

 

Viernheim, den 14.Apr.2026 

 


